
Weidenutzung auf dem Freizeitgelände „Casper Gerd“  
 
Der Reitverein Rütenbrock ist berechtigt an seine Mitglieder die vom MSC ge-
pachteten Flächen unterzuverpachten. Hierfür gelten folgenden Regeln: 
  
1. Es ist die Haus- und Platzordnung für das Freizeitgelände „ Casper Gerd“ zu be-

achten. 
 
2. Die Flächen werden in folgender Reihefolge vergeben 

 Ponys/Pferde des Reit- und Fahrverein 

 Ponys/Pferde die ganzjährig in der Reithalle Rütenbrock eingestallt sind 

 Ponys/Pferde die in der Reithalle Rütenbrock eingestallt sind 

 Ponys/Pferde von Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Rütenbrock 
 

3. Der große Turnierplatz ist von der Vermietung ausgeschlossen und wird nach 
Vorgaben des Vorstandes bewirtschaftet. 

 
4. Die Flächen sind für die Veranstaltungen des MSC und des RuF Rütenbrock 

grundsätzlich 1 Woche vorher zu räumen. Und zwar zum 

 Trainingsrennen MSC (2 Tage vorher) im März 

 Ostermontagsturnier (ab Karfreitag) 

 Reitturnier (mind. 1 Woche vorher) 

 Pfingstrennen MSC (1 Woche vorher und 8 Werktage danach) 

 Sommerfest MSC (2 Tage vorher und 1 Woche danach) 
Die genauen Termine werden vorher bekanntgegeben (2 Tage vorher) 

 
5. Die Flächen werden ausdrücklich als Auslaufflächen und nicht als Weide ver-

geben. 
 
6. Die Räumung der Flächen sowie die Einzäunung der Flächen obliegen den 

Weidepächter, nach den Vorgaben des Reitvereins. 
 
7. Die Ponys/Pferde werden nicht vom Futtermeister auf die Auslaufflächen gestellt. 
 
8. Die Weiden sind elektrisch zu sichern. 
 
9. Der Reitverein übernimmt keine Haftung für Verletzungen an den Pferden 
 
10.  Die Nutzungsgebühr bei einem Pferd beträgt 75,00 € pro Saison. Bei Nutzungs-

gemeinschaften bzw. mehreren Pferden pro Auslauffläche beträgt die Gebühr 
50,00 € pro Pferd und Saison. Die Gebühren sind voraus zu zahlen und die 
Nutzung ist vorher beim Vorstand zu beantragen. 

 
11. Die Saison geht von März bis Oktober eines Jahres.  
 
12.  Der Reitverein behält sich das Recht vor, bei Nichteinhaltung der vorher be-

schriebenen Punkte, das Pachtverhältnis fristlos zu kündigen. 
 
R.u.F. Rütenbrock u.U.e.V. 
Der Vorstand 
 


